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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  Art.1/§ 104 
Abs. 4 Satz 2 

Ist die Abnahmeprüfung 
durch den Hersteller o-
der Lieferanten nicht 
mehr möglich, so hat der 
Strahlenschutzverant-
wortliche dafür zu sor-
gen, dass eine gleich-
wertige Prüfung durch-
geführt wird. 

inhaltlich Der Begriff: “Gleichwertige Prüfung“ 
ist zu allgemein gefasst und muss 
konkretisiert werden, um die fachli-
che Qualität der Prüfung zu gewähr-
leisten. 
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